
Sicherheitsma6hahmenbei Bau
. ,.". 'ausführungen.

:Vom.-Stadtsekretär"Otto Windmüller in ZülIichau.
(Nachdruck verboten.

bei ßauausfiihrungen haben
Ihre rechte Verschärfung ist

aber wohl erst in den letzten Jahrzehnten besonders
hervorgetreten. Mit Recht ist wohl -anznl1chrnen, daß
diese Maßnahmcn mit ßeginll der kommenden BaLl
blüLe, nach dem Kriege, noch mchr verschärft werden
dürHel1' um Leben lind Gesundheit zu scholIen bzw.
sicherzustellen.

Die Tetzt vorhandenen Sicherheitsmaßnahmcn
\verden zum Teil durch die Bauordnungen geregelt.
zum Teil sind sie durch die Bestimmungen des BÜrger
lichen Gesetzbuches noch besonders verschärft. Einc
crörtenwg beider Bestimmungen dürfte jetzt hei

'v\licderbegiml der Bauzejt 50\\"oh1 tür den Baum'eister
als für den Bauherrn zweckmäßig erscheinen, da viele
Bauhandw1erker lInd Bauarbeiter sich bei den fahnell
befinden und oft mit nngeschuIten ArheItskrMtell ge
rechnet werden muß.

Im Innern von Neuhauten SitlJ. höiz :"-nc Balken
lagen eines jeden Geschosses als bai d nach iJlrer Ver
legung auszustakcll, eiserne Balkenlagen, Treppcn
öffnungen und sonstige Öffnungen sicher zu Überdecken.
zu umfri.edigen oder nnzugäng1;ch Zll machen. Die
Bauste11ell sind bei Dunkelheit ZiI beleuchten. Bei Aus
fLjhmngen von Bauten in der Nähe vorhandener Ge
bäude sind die zur Sicherheit der let7teren notwendigen
V.orkchrwlgen zu treffen.

Bei der näheren BetrachuJn.2: rJieser ßcstinmlll11gnJ
kommt man zn folgendcm Ergebnis: Die genannten
Bestinnnnngen hcabsichti en keineswegs dicjelIigen
Sjcherheitsmaßnahmcn erschöpfend anzugeben. die "VOll
einem fÜr dieBauausfühnmgveralltwortlichcllB a il me isler
zur Abwendnng von Gefahr yon den bei ei.nem Ran be
schäftigten Leuten zu ergreifen sind. Insbesondere
sollen diese Bestimmungcn der Bauordnungen nicht
dazu dienen, einen verantwortlichen Ba LI m eis t e r
,zu e ull ast c n. denn nicht nur erst durch diese Be
stimmungen ist die Verpflichtung zur HersteHung der
durch die Umstände g:ebotenen Vorsichtsmaßregeln ein
i2:e£lihrt worden. Diese Verpflichtung folgt vielmehr
JUS allgemeinen Reclltsgrundsätzcn - siehe bcsonders
die    222 Nr. 2, 230 NI'. 2. 330 und 367 NI'. 14 des
r c,ichsstrafgesetzbuches -, so daß also nicht nur das
Zuwiderhandeln gegen die in bestehenden Bestimmnn
gen der Bauordnungen allS cl r U c k I ich getroffenen
Anordnungen, sondern Über hau pt eine Außer
aclJtlassung der durch die Umstände g;ebotenell V ur
skhtsmaßregeln den Tatbestand einer Vernachlässig;ilTlg
derjenigen Aufmerksamkeit darzustellen vermag, zu
welcher die Baugewerksmeister und Bauunternehmer
vermöge ihres Berufes oder Gewerbes besonders ver
pflichtet sind.

Auch abgesehen von der I ohbau- und Gebrauchs
abnahme hat df.e Baupolizeibehörde das Recht und die
Pflicht, dancrnd die Bauausführuugen während ihres
Entstehens zu Überwachen, sei es durch die Polizei
beamten. _ auf dem platten Lande durch Gendarl11\=rie
wachtmeister  , sei es durch besonders technisch vor
gebildete BUllschutzmäuner oder durch .höhere tech
nische Beamten. Dieser laufenden Anfsicht sind auch
die yon Reichs- und Staats behörden ausgefühden
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Bauten ulltcrwOl:fen, was man
.will, jedoch zu Recht uestehL
höhten Schutzes. der
und Unfälle hat sich die
führungen insbes{)fldere anch anf
.<;(etroffenell SchUlzfuaßrcg-cln .zu
ausreichend poHheiliehe Schutzvorschriften vorhanden
sind, ist die Überwachung der Bauausfüh.nmgen auf die
Einhaltung_ der UnfallverhÜtungsvorschriften der ßau
gewerksherufsgel10ssenschaften zu richten, und kann bei
Nichtbeachtung derselben poJizcilich im äußerstcn faHe
selbst die 'Einsteljung der ßauarbcitcn verfügt werden.

Nach den ergangenen Rcichsgerichtsentschefqung;ell
können die Skherungsmaß:rege!n sowohl den Schutz
von Menschen wie von Sachen - Nachbargebtiuden 
bezwecken.

In der Übernahme eines ganzcn Baues seitens eines
RaHil1cisters oder Bauunlernel1mcrs liegt auch ohne
weiteres die Ühernahme der gesctzlich dem Bauberrn
obli'egenden Verpflichtung, diejenigen Maßregeln zum
Schutz dcr Allgemeinheit hll treffen. die durch die Aus
führung des Bauens erforderlich wp.rdcn. Von dieser
Verantwortung wird der Baumeister. der die einzelnen
ßauarbeiten Unternnternehmern ÜberträQ"t. für die Ver
säumungen dieser nm" da n fr i. \YenJ1  e . scJbst alles,
was vernÜnftigerweise von einem vorsichti.zen Bau
meister cr\vartet -wcrden kaun. getan hat, um den
sicherheitsnolizeilichcII Aniordenmgen zu genÜgen -,
so die El1tscheidliI1J;Cll des I eichsgerichts in Zivil
sachen bckunden.

Zu\Viderhand!\1n en gegen diese Bestimmungen der
Bauordnnngen wie g,eg-en di,e oben angeWhrten Para
graphcn des Rcichs-str fg;csetlb!1ches können den Bau
meister nach deli 13estirnmullgCI1 des. Gewerbel1niaU
gesetzes h<l f t bar machen inr alle Al1fwendung-cn. die
infolg,c des Unfal1e<; auf Grund dieses Gesetzes oder des
Gesetzes betreffend die Krankenversicherung der Ar
beiter von den Berlltsgcnossenschaften oder Kranken
kassen gemacht worden sind.

Die als baI d i g e A \1 S s t a k 11 11 K wird bau
poJizcilichcrseits als erfiit!t ang:e.sehen werden, wenn
die Allsstakut1  be\virkt ist, bevor die ZwischenrÜsttm2:
anfgesteilt oder das Mauerwerk bis Zilr Höhe \'on :: In
Über d!,c J.lIsz11stakende Balkenlage hochgeführt ist.
N':lCh diesem Zeitpunkt kann an Stelle der Ausstaknng
eine sonstige sichere Abdeckllng der Balkel1!a e nicht
mehr für genHgend erachtet werden. Als Strafgesetz
ist die Vorschr'ift allerdings dahin auszulegen, daß nach
Verlegung der Balkenlage 0 h ne Ver z u mit <lem
Ausstaken zu beginnen ist. Sie enthält TI il eh t
das G e bot, daß bis znr vö1Iigen der
Balkenlagen darÜber nicht gearheitet werden oder
nur an solchen Stellen, die bereits verstakt sInd. -- '.vie
dies vorn Kam m erg e r ich t a TI e r k anTI t worden
ist. Das Wörtchen "alsbald" in den meisten Bauord
nungen bezieht :,;ich auch auf das sichere Überdecken,
Umfriedigen oder Unzugänglichmachen der eis   r n e n
Balkenlagen, Treppenöffnungen und sonstigen OIfnun
gen. In diesen fällen wird die S!.cherung sobald wie
irgend mÖgJich vorzunehmen sein, keinenfalls aber
spätcr wie die Atlsstalnmg einer in demsclben 'Stock
werk vorhandcllen fIolzbalkendecke..

Bci dem Ausschachten der Baugrube ist jlu privat
rechtlicher Hinsicht insbesondere So 909 des BÜrgerlichen
Gesetzbuches zu beachten. Derartige im Wege des oiir
gcrlichcn Rechtsverfahrens zwischen den Nachbarn zum



Austrag zu bringende Streitigkeiten hzw. darauf begrÜn
dete SchadenscrsatzansprÜcbe können die BaupoIizeibe
hörde nicht davon abhnJten. zum Schutze des gefährdeten

anf Urund des AUgcHlcincIl Land
rechts der Bestimmun,Zen der BauTlolizci-Ver
ordnungen di,c geeigneten VOJ.kehrungcn ZE - treffen, die
nach den UmsWndcn des einzelnen Falles höchst ver
schiedenarti.ze selH, auch nach dem \vcitercn Vor
schreiten des Bauwerks \vechseln könncn. Es kann
indes nach den ergangenen f:ntscheidungcn des Obef
verwaItungsgerichtes ni c h t (lJs di,e Aufgabe der I:klU
poHzei erachtet im falle, daR einc Bouans
führllng eine Gefährdung jn der Nähe vorhandenen
Gebäude zur Folg;e hat, nunmehr dem beireffenden Bau
meister M[ttel und V'./ege hesonders vorzu
schreiben. geeignet sein möchten, die Uefähnluug
zu beseitig-en.

Ein Eingriff iu das PrivatcigenllnH eines Dritten,
- des Nachbarn, - der für sich selbst \vec1er bei der
Lrzt:UgUtlg der Gefahr, l:TI1 deren es sich
handelt. unmittelbar hetciligt. noch ihr. bc
rufen jst. ist nur unter der Voraussetzung berechtigt.
d8ß die Gefabr eine llnmiitelbar oevorstehende ist. nnd
daß sie sich auf eine 8.ndere Weise nicht W!\t

Die von der Banpo1Jzei in derartigen ClJ]
geordnete Eigentu11lsbeschränkung darf nicht IäI1f;er
dauern. als der Notstand w ilJrt. und nicht weiter gehen,
<1Js zu seiner BesefUg'ung uubedin'i(t erforderlich ist.
Von der AnwenduTl  dieses   0 t r e eh t s kann illdn
in den FäHen nie h t die Rede sein. we!1n infolgc des
Abbruchs oder der Urund\\ erks;lrhcitcu' eincs Ball'werks die eITles be
reits dcr8rt i t, daß sein l111d
damit Gefahr droht. jeder On1l1dstücks igcl1
tiimcr ]Jat die öffentlich-rechilicne Verpflicht1Jng, sein
GrundstÜcK in einern den sicherheitspo!izeilichen An
forderungen entsprechenden Zustande zn erbalten.
selbst wenn cFe Bc chaffenheit njcht durch
ihn selbst, sondel'il durch herhcigefiihrt ist. Es
wÜrde hiernach Ilicht ausgeschlosscrJ S;i11 , dem r:ig:en
tümer des durch g-enehmigte BZ!l](lrbeiten al1f dem N ch

'11 einen  efahrdrohendel1 Zustand Vef
die Einzich1ill,Q; von Verankermu;-cn

9ufzugehen bei Vcrmeichw!:; (kr AusrÜhrnn2; dnrch einen
Driften. ;\Is die  er Dritte wÜrde dann banpolizeiJichcr
seils wiederum de-r Nachb8t', der durch seine Ball
arheiten Jen gefahrdrohendcn ZlIst;n;d herbeigeführt
hat, gegebencnfalb 7.1H tatsfichlichel1 Ausführung der
Veranken 1 ng herJ117L1Z i ehen sdl1. ela allch er öffentlich
rechtlich fÜr die Folg-cll seincr Handlung haftet. Ein in
der Praxis hänfiger vorkommender fall ist nach einer
fntscheidung des Obcrverwaltungsgedchtes dallil1 ent
schieden. daß l1eispielswE'ise ein " Not r c c h t" vor
liegt, we;]1n i!1folge der Abhruchs- oder Orundwerks
8rbeiten 311rcincm zwischen zwei hohen Nachbm.Q:icbeln
l1eIegenen Grundstücke die Oiehehvand des rechten
Nachbars droht, und die drohende Gefahr
nur durch abgewendet werden kann.
welche jhr \Viderlager bl Löchern fim!cn mÜssen, die
in die Giebelwand des linken Nachbars eingeschbf.!,"eu
werden, der weder bei der Erze!1gung der Gefahr he
tciIigt, noch ihr vorzubeugen berufen ist, und wenn Dls
dann die ßal1polizeibehördc dem linken Nachbar auf
gibt, das Einschlagen der erforderlichcn Löchtr Zl1
dulden.

[J ===== [J
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Verschiedenes.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Zur Beschaffung von Bauholz. Der preußische

Landwirtschaftsminister und der Minister dei öffent
lichen Arbeiten haben an di.e zuständigen Behörden
nachstehenden Erlaß gerichtet: "Zur Milderung des
nach dem Kriege zu erwartenden starken Mangels an
Bauholz, welcher der qringend notwendigcn Herstellung
VOll Wohnungen, namcutlich der 'Errichtung von Not
hauten (Baracken usw.) in der Übergangszeit hinderli.ch
sein w rd, bin ich, der mitunterzeichnete Minister fLir
Land\,rirtschaft usw. bereit, an Gemeinden, gemeinnützige
Verbändc oder Gesellschaften (SiedlungsgesellschafteIl)
hierzu geeigneLes Holz   tunlichst in ganzen Schlägen
aus dem Staatswalde freihi:indiR znr Selbst bewerbung
unter der Bedingung zn verkaufen, daR die Verwendung
des Holzes zu dem gedachten Zweck sichergestclIt uild
jede Ausnutzung dieser Verkäufe zn Svekulatiol1s
zwecken ausgeschlossen \vlrd. Die Abgabe und die
Bemessung der Preise wiirdcn sich durch sinngemäße
Anwendung derjenigen Ciesichtspunldc regeln, welche
im Staatswalde für die Defricd i ,gul1g des Jiecresbedarfs
mit I llndhol7: maßgebend sind,"

Verbands , Verejns  usw. Angelegenheiten.
Deutscher Arbeit eberbuHd und Deutscher WirtM

schaasbund für das Bangewerbe. Die Hauptversamlll
lungen, welche die beidcn großen ZentralorgalIisationell
des Baugewerbes. der Deutsche Arbeitgeberbund Hir
das Baugewerhe und der Dcutsche \Virtschaftshunc1 fÜr
das Baugewerbe, am 10. und 11. AprH 1918 in SLuttgart
abhielien, waren aus al1cB Tcilen des Deutschen T eiches
gut besucht. Die HauP(vcrsammlLl1lg des Arheih1:cher
bundes lei.tek der Vorsitzcnde, Architekt und M;lurcr
meister Hehrens-Jiannover. Den Bericht Über dic Tätig
keit des Bundesvorstandes jm lahre 1917 erstattete
VerwaltuH,Zsdirektor Dr. froebller-Berlin. Er erläuterte
dabei ausfÜhrlich die Stellungnahme des Bundesvor
standes zn den angekÜndiglen EntwÜrien zum Arbcits
k:1mmergesctz und zur Beseitigung- des   153 R.GV. und
besch8ftigtc sich dann mit den V..rünschen. die dcr Vor
stand hinsichUich der Entlassung der Arbeiter beim
fricdensschll1ß bei den m lßgebenden Stellcn zum Aus
druck gebracht hat. \\Teiterhin ,.vurdc über die \Vir
kungen des fiiIfsdienstgesetzcs und dig wünschens
werte gesetz.liche Regelung des Tarifvcrtragswcsells
berichtet, dann zn den das Baugewerbe allein betreffen
den Fragen iihergegangen und> eine zusammenfassende
Darstellung iiber die bishct" im Baugewerbe bewilligten
Kriegstellerl1ugszulagcn lind die Verläugerung des
Reichstarifvertrags für das Bauge\verbe bis Ende März
1919 g:e,l2;eben, Daran schlossen sich Vorschlägc Über
den weiteren Ausbal1 des Arbeitgeberhundes und seiner
Bezirks- lind Ortsverbände und Mitteilungen Über die
Entwickcltll1g des Bundes i,m Jahre 1917. Dem Bericht
folgte eine Aussprache. in der besonders das fÜr l1nd
Vv'ider der bevorstehenden sozialpolitischen Neu
oricntierung: lebhaft erörtert wurde. Bei den danJl
stattfind nden Ergänzungsw ihlen wurde Architekt lind
Baumcister Popp-Nürnherg zum ersten StelIvertreter
des Bundesvorsitzenden wi:edergewähJt. Hieran schlo
sich die Genehmigung etller Anzahl vom Blindesvor
stand vorgeschlagenen Satznn'J,'sändcrnngen, die Ab
nahme der Jahresrechnung und die Entlastung der
Kassenverwaltung sowie die Genehmigung des Vor



-127
anschlages für 1918, der in Einnahme und Ausgabe nÜt
112500 ./£ abschließt. _

Der fialip1.versammlung des Deutschen Wirtschafts_
hundes für das Baugewerbe, welche vom geschäfts
fijhrenden Vorsitzenden, Baumeister Noack-Dresden
gcJcitct wurde, erstattete der Syndikus des Bundes
Herr Gottschalk. an die erschienenen Vertreter de;
Stadtbchördel1 von Stuttgart und der- Bezirksverhände
den Geschäftsbericht für das' Jahr 1917. Der Bericht
erstatter schilderte ;,\1 diesem eingehcnd die aIl
gemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, welche die
Lage des Baugewerbes im Berichtsjahre bestimmten
und die durch die Al1sführung des im Rahmen des
Htl1denburgprog-ramms enthaltenen Bauprogramms  e
kennzeichnet werden. Es. gelangten zu ausführlicher
Darstellung die Arbeiten des Wirtscbaftsbul1des. die er
il1 AllsfÜhrung seines Programms und iu WahruuK der
ITJ.teressen des Baugewerbes gegenüber den BauaHftrag
gebern sowie den Baustoffindustrien im Jahre 1917 in
Angriff genommen und durchgeführt hat. Insbesondere
sind hierbei zu erwähnen die Bestrebungen .zur Ein
fiihrullg clnl1ejLliche-r Ausschrcibungsbedingung-en so"\vie
zur Schaffung von eillheitlichen Kalkn1ationsgrund
sätzen. Einen besonders breiten Raum im Bericht be
anspruchte die Wiedergabe der Maßnahmen des Wirt
schaftsbundes -in der Zemenifrage, bei \vclchen der
Wirtschaftsbund gemeinsam mit den übrigen Verbänden
der am Zementverbrauch beteiligten Ocwcrbe vorge
gangen ist und mit denen gemeinsam er den zur Ge
samtvertretung der Zementverbraucheri,nteressen be
stimmten Zementverbraucher-Verband gegrÜndet hai.
Die GrÜndung von Bezirksverb indcll des \Virtschafts
hundes ist Über das gan1:e l.(eich erfolgt. Besonders
wirkt hierzu mit die .Erkenntnis der großen Ani.gaben,
we1che dem Wirtschaftsound fÜr di,e Ubergangswirt
schaft vorbehaHen sind. die sich immer mehr unter den
Baug-ewerbetI'cibenden' im ganzen Reiche verbreitet.
Über diese Aufgaben der Dbergangswirtschaft be
richtete in langeren Ausführungen der geschäftsführen
de Vorsitzende, B lumeister Noack, \\TeIcher hierbei die
EntwickeJung der gegenwärtig sc1nvebenden VerhamJ
lungen des WÜtschriftsbl1ndcs,- mit den R.eichsbehörden
Über di,e Organisierllng der Rol1stoffversorg'ung und
Kreditbeschaffullg- des Baugewerbes schilderte. Auf
Grund der von Baumeister Noack gemachten Aus
führungen nahm die tIal1ptversammlung .eine Ent
schließung an. Übcr die Beziehungen des Baug:ewerbes
zu den Baustoffindustriel1. soweit sie nicht tm Jahres
herichte bel:eits Erwähnung fanden, insbesondere Über
die Einigougsverhandlnngen des Wirtschaftsbl1ndes mit
der Zi,egelindustrie und die zur Reorg"[1nisierung des
Ziegelmarkte  gemachten Vorschläge und Versuche. be
richtete alsdann der Syndikus GottsclmIk. An seine
Ausführungen schloß sich eine lebhafte und interessante
Aussprache, in der von allen Rednern besonders die
Notwendigkeit hervorgehoben wurde, im Interesse einer
Ermöglichung der baldig-en \V:tederaufnahmc der B;;I.I1
tätigkeit nach dem Kriege die Versorgung der Ziegeleien
mit Kohle und anderen Retriebsmaterialien aJshald ue
deutend zu verbessern sowie die Inbetriebsetzung sti.l1
gelegter \Verke mit aBen Mitteln zu fördern. ferner wurde
übereinstimmend die Notwendigkeit betont, daß hei allen
Schutzmaßnahmen zur Hebung der Ziegelindustrie die Inter
essen des Baugewerbes durch e-in entsprechendes l¥11t
bestimmungsrecht bei der Gestaltung der Preise uud
Licferungsbe ingungcn gt:wahrt wÜrden.

Nach Erledigung der' satzungsgemäß notwendig
werdenden Neuwahle,ll zum Bondesvorstand,'-::welche
die Wiederwahl a1ler ausscheidenden V orstandsmif....
gli.eder ergaben, nahm sodann die Hauptversammlimg
den Bericht des R:echnungsprüfungsausschusses C11t
gegen, auf Grund dessen der Kassenverwaltung und
dem Bundesvorstand einstimnuK fntlastl1ng t:rteiltwurde. .

Zusammenschluß der Bauanwälte beim 'Viederau!
bau OstpreuBens, e. V. In der am 16. März d. J. statt
gefundcnen S1tzung beschäftigte sich die Versammlung
in der fIauptsache mH dem Bericht des Vorsitzenden
der Architektenschaft Über die alll g!dchen Tage sratt
gefundene Vertretersitzung der B. D. A. - D. f. A. _
Z. d. B. - mit dem Obcrpräsiditun in Könjgsherg. f:s
standen bei dieser Sitzung 16 Punkte zur Verhandkng,
dit.:: vOlher mit eingehender schriftHeher Begj:Ündnng
dem Oberpräs£dillm unterbreitet worden \varen. übcr
das Ergebnis der Verhandlung ist in Kürze ein erlaß
des Oheruräsidiums zu erwarten. Einen breiten Raum
in dieser  Sitznn<\( nahm eine Aussprache Über di,e Bau
beratung ein, wie sic he!!te VOll den Bauberatungs
ämtern, vor allem vom liauptbaliberalungsarnt gehanu
habt wird. Ehe der Z. d. B. weiter .,;11 dieser äußerst
wiehtig-en Frage Stellung nimmt, soH der erlaß des
Oberpräsidiums abge.wartet werden.

Verein der Zementhnndler. Die Gründung des
Vereins der Ze1l1enthänd!er von DcrIin lind Provinz
Bnmdenhl1rg, mit dem Sitz in Derlin, 1st erfolgt. Ocr
Verein verfolgt die R.e.gelung des Zemcnthandc1s in den
Verhandsgebieten des Norddeutschen Zementverbandes
BerJin. Die Mitglieder verpflichten  ich, ihren vol1
ständigen Bedarf ausschließlich von den dem Deutschen
Zementbund an 'esdllossenen ZementverhäTlden oder
Vlerken zn beziehen.

Wettbewerb.
ffeide (IioJstein). Zwecks Erlan'gung VO]] Ent

wÜrfen zum Neuhau der 20 klassigen lV1ädcbenschule in
Heide schreibt der Magistrat unter den in Schleswig
Holstein, Hamhurg; oder LÜheck ansässigen oder ge
borenen Architekten e'l1en \\Tettbewerh mit Frist bis
zum 1. August d. J. aus. An Preisen sind ausgesetzt:
Ein 1. Preis von 1000 JL. ein zweiter Preis von 600 .I!
und ein dritter Preis von 400 JI. Die \Vettbewerbs
unterlagcn sind gegen EinseTICh l1g; von 1 .I/. 7.11 beziehen.

Persönliches.

Gestüt Architekt." Der neue Titel im Ballgewerbe.
._Qe tüt-Arch1tekt:'. ist dem Leiter des lkuhüros 1m
Kgl. Iiauptgestüt Trakehnen. Friedri,ch Kuebart. welcher
die Maurermeister-PrÜfllng abgelegt hat, verliehen
worden. iJ=O

Handelsteil.
Zement.

Besteuerung von Zement. In e'iner kiirzHch abgeha!n:uen
Werkstagun;', des Deutschen Zementbtwdes ist, \Vle ycr
!autet, aui die Rcgebeneufal!s, ZemelHste' el
hingewiesen worden. Söllte diese Steuer EinfÜhrung
kommen, so mußten, \\-ie in dieser VerSamlTihlllg elörtert
\VIII"de, aUe anderen Baustoffe glcichfalls bestellel t \n:;J tleu.
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Ziegel.

BeTlln. Die Preise iür Ziegel, Zemenf, Gips, Kalk und Kies
1m Monat Ahirz 1918 (im Verkehr zwischen Großhandel
und Verbrauchern bei größerem Bedarf) sind von der bei den'
Ältesten der Kaufmannschaft von BeTUn bestehenden Ständigen
Deputation fiir Ziegelindustrie und Ziegel handel wie folgt ermittelt: Mk. fürdas Taus.
tlintermauerungsziegeJ I.Klasse bei\Vasseruezug 70.00-76,00

dcsgl. bei Rahnbezug . . . . . . . . . 65.00-73,00
(fIintermauerungsziegel geringerer Klasse sind

entsprechend billiger)
Kalksandsteine (Mindcstdrucldestigkeit 140 kg

für den qcm) . . . . . . . . .. 68,00-73,00
Iiintermauerungsklinker L Klasse. 78,00-85,00

Hiintermauerul1.5"sk1inker geringerer Klasse sind
entsprechend billiger)Hartbrandziegel . 78,00--85.00

Klinker (mit Ausnahme von Eisenklinkern und
Verhlendkhnl(ern). . . . . . . . . . . 1:55,00-100,00
für höhere Be!astunR je nach Heschaffenheit

Rathenower Iiandstrichziegel, . . . . . . .110,00 j20,OO
desgJ. desgL zu R:ohbautcn. .120,00--130.00

Rote Maschinenziegel, Verblender I. Klasse. .125,00-135,00
d'38g1. Verblender 11. Klasse. . . . . . .110,00-120,UO

Dacl1Ziegel: Iiandsirichware, a) Deckware . . 95,OO-llO,OO
b) Töpferware . 75,00- 85,00

Maschlnc!lfabrikat. . 85,00-110,00
Gelbe Ver!Jlendcr. . . . .130,00-190.00
Poröse VollziegeJ ..... . 75,00-105,00

., (> Loch7.ieg-el . . . . . .. ... 65,00- 95,00
Chamotteziegc] f. Kesselmallerung- (gering. \V are) 250,00-400,00

desgl. desgt, (bessere Ware) ,350,00-500,00
desgl. fÜr Indllstrieüfeu . . .. 50000-700 OU

Portland-Zemcnt und Efsen-Portland ZemeHt {(ir 170'kg neH
ill vollen Waggons aussch!. Verpackung. 13,35
ab Lager einseh!. Verpackung.. . ... 20,25-23$1

liydrat!!ischer Kalk i. Säcken zl150 kgeinschl.Verp. 3,50-5,00
StückenkaJk fÜr Waggons von 10 000 I(g. . . 3,75- 5,O()

Putz Gips, } BI!" den Saek von 75 kg, elll- { 4,00- 4,50Stuck-Gips, schließlich Verpackung' 4,20- 4,70
(ab Lager oder 11 e[ Hahnhof bet WaRRonbezug)

Kies bei Wasserbezng für den cbm. . .. 4,75- 6,25
desgl. mit der Bahn frir 10000 kR . . . . 40,00-45,00

(Ab Lap;-er 1 bis 1,50 ../i höhcr.)

. Die Preise verstehen sich für Wasserbezüge in Ladungen
freI Kahn  ussch1. Ufergeld U11d Steuer, für Bahnbezüge frel
Waggon Emgangsbahnhof ausscht Stempel und Steuer.

Kalk.
Von der ostdeutscnen Kalkindustrie. \Vie verlautet sind

in der ostdeutschen Kalkindustrie weitere Preiserhöh:mgen
g-f'piant, zumaJ die Jll deI" Verlwursvereinigung Ostdeutscher
Kalkwerke zusammengeschlossenen Betriebe mit eine, fort
wÜhrenden Erhöhung der ErzeugungskJO'$ten, wic Arheits

KohJenpreise u. dgl., :zu rechnen haben. VcrgJcicht
jetzt dic VerhÜ!tn[sse il1 der osteletltschen Kalkindnstric

mit denen vor dcm Kriege, so ist oer" Iiauptgrund iÜr den
damaJigen schlcchten Absatz in der zolltreien Dnfnhr von
Kalk aus Schweden, Danemark tlnd Rußland, zu suchcn. Nach
dem Kriege werdelI somit jedenfalls andere Zol1verhältnisse
Platz .l;reifen mÜssen, um die einlleimiscl1e Industrie zu
fördern.

Holz.
Vom oberschlesischen lIoIzmarkt. Im 1. Vierteljahr

machte sich eine weitere Preissteigenmg der IioJzpreise be
merkbar ul1d die ZWar halmtsächlieh hei Eichcnrundholz.

Desgleichen wurden auch für Lindenholz hohe Preise gezahlt.
und Erlennmdhö!zer, inshesondcl e stärkere Iiölzer, waren
sehr gesHcht. Wesentlich höhere PI eise \vurden fÜr K.idern
und PichteuRHau- und SchneideJwlz gezahlt. Weiterhin leb
haft ist die Nachfrage lind der Bedarf an Grubenhö]L;ern für
die oberschlE'sischcu Grubenhölzer.

Gebräuche im lfolzhandeI. 1. Im Iiolzhal1del jsl es nicht
a11gcmein iiblieh, daß. sobald verkauftes liolz vermes,sen U11d
die Vermessungs liste dem Käufer Übergeben worden ist, der
sich alls der VermessungsJiste ergebende Preis zu bezahlen
ist. 2. Beim Verkauf stehenden RnndhoJzes durch eilllCl1
Outshesitzer, der es gleichzeitig Übernimmt, d.as verkaufte
Ho]z sell1st einzuschlagen, an einen Verbraucher "\vird
meistens vereinbart, daß der Käufer, sobald das verkaufte
Hnlz: geschlagen, vermessen, tlnd dIe Vermesslln sliste diesem
IIhcrgcbc11 i$t. nac11 gehöriger Kontrolle den aus dei" Ver
messlll1gs!iste folgenden Preis bar 211 bezahlen hat. Iiaildels
itblich [st ein deraltiges verfahren im Verkehr mir staatlichen
Forstyenvaltungen. Gei privaten 1l11d Immmunalen forstyer
wallungen sind elie Zaltllll1gshedingungen 11Icht 8111 fÜr al1emal
feststehend; sie finden im Kaufvelhag.c eine Rege!ung:. (Gut
achten der liandelskammer Berlin - 5349/11::L )

Vom Holzm3rkt. Seit dem letzten Benchtc G-.Jr. 26 der
Ostd. ßm1 Z1.g.) Ist :von wesentlichen Ändertln<;;en weder in
BeztJ.!!: 811f die aI1g:emcine Lage des fiolzmatktes. 110ch 11111
sichllieh deI" 'PI eise ctWi'lS zn Si'lgel1. Der \vesent!ich geringer
Rc\vordcI1C' Hceresbcc1<'11 f 211 Holz hat eig,entIieh. 11l1r hci
SchaI1Jt(':!!erl1 lind ;ihnIicJlc1 1 mi1lCkr\Verti cI1 r:rzell lJiSSC11.
fm clie jetzt fi1!" 8I1c1erc ZwccI,c cin ausrc[chelJder Bedarf
nicht vorham1c'l ist. einc wcseurlichr. Vcnninderull<;; dei.
Ni'lchÜa\!,c tl!ld cinc W"cni»:cr erhehliche rr-mÜßi.zlI11-Z deI"
Preise zw. Fol\!,e .!!:el1abt. Die hl)fi en SOl timenle. ,,150 die
lies:.c-re hc:',II[tTI!C VV'iHC une1 ebenso die tHJbesä1JJ1HC Slamm
IIlld Zopfware sil!c1 nach wie vor sehr fest 1111d '" erden Zll
cher noch srcip,cnt!cl1 Preise11 von den liändJern altf
l!;e1l0rnmen, um ihre mehr oder weniger leer stehenden Lä.zer
wieeier ,\111z1101lIel1. Rcsol1ders ist das itl Berlin dcr FaJI,
weil c101 t dem Vernehmen nach die AufhebunR des Bau\'cr
hotez. schol[ In allernächster Zei!" bevol sleheJJ soH, Oll der
SO!1:.t drol,-enden \Vo]J!1ltlJgStlot vOlzubetlZen, \Vns BerIin
schon ietzt gewÜhrt wird, ciiirfte ,-wch deJl anderen größeren
StÜdten schließlich uic:ht mehr Jange vorenthalten werden
können und es ist nur richtig., wenn scholl ietzt ge_
troffen wird, l1m der dann einsellCnden Nachfrage den
fhr B i([z\Vecl(e erforderlichen Iiolzmaterialien mit den nötig;cll
Vorräten begegnen zu können. Angeregt durch die mannic:
fachen Bestrebtlng'en. fii!" die heimkehrenden KriegsteHnehl11;r
bIllige Möbel zu besehaffe!l, beanspruche!l auch Tischlerver
einigungen, daß ihnen zur Herstellung solcher .M'öbel biIliges
Ii01z aus den Staatsforsten Überlassen werden soll. Um die
'!'orheit dieses Verlangens zn kennzeichnen, geniigt der H[l1
weis, da.ß der Tisch!er Tvl'öbel nUf aus trockenen Brettern
hcrsteJ1eu. aber niit frischem Rundholz nichts anfal1gen kanJ1
und auch nicht Hir alle daraus entfallende NebenprodukteVerweil dung hat. 51.

Inhalf.
Sicherheitsmaßnahmen bei BaUailSführnngen. - Ver

schiedenes. - fIandeIsteil.
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